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Antrag 

der Abgeordneten Ralf Niedmers, Dennis Thering, David Erkalp, Silke Seif,  
Birgit Stöver, Dr. Anke Frieling (CDU) und Fraktion 

Betr.: Öffnung der Hamburger Hallenbäder für Schwimmvereine zu Trainings-
zwecken für Leistungsschwimmer 

Viele sportliche Aktivitäten auf Vereinsebene sind aufgrund rückläufiger Neuinfektio-
nen und eines stabilen Gesundheitssystems auch in Hamburg mittlerweile wieder 
möglich. Der Schwimmsport gehört nicht dazu. Die aktuelle Allgemeinverfügung  
besagt, dass die Hamburger Hallenbäder bis 30. Juni 2020 geschlossen bleiben. Die-
se Tatsache stellt für viele Leistungsschwimmerinnen und Leistungsschwimmer, die in 
unserer Stadt trainieren, eine herbe Enttäuschung dar. Ein Leistungsschwimmer mit 
Aussicht auf eine professionelle Karriere trainiert bis zu 20 Stunden pro Woche. Eine 
langfristige Karriereplanung im Schwimmen ist nicht auf kurzfristige Erfolge ausgerich-
tet, sondern basiert auf jahrelangem, akribisch geplantem Leistungsaufbau. Der durch 
die Pandemie bedingte mehrmonatige Trainingsausfall ist für die Athleten kaum wie-
der aufzuholen. Ein Ersatztraining in Gewässern im Freien stellt keine Alternative dar, 
da sich die spezifischen Eigenschaften eines Sportschwimmbeckens nicht simulieren 
lassen. Internationale wissenschaftliche Studien belegen, dass in einem Hallenbad 
keine erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht. Auch das Umweltbundesamt und die 
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen bestätigen, dass das Risiko nicht höher ist, 
als an anderen öffentlichen Orten. In Hessen wurden die Schwimmbäder ab dem  
1. Juni 2020 für das Vereinsschwimmen geöffnet. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. die Hallenbäder für die Schwimmvereine zu Trainingszwecken unter den gängi-
gen Hygienemaßnahmen umgehend zu öffnen; 

2. sich dabei an den Hygiene- und Abstandsregeln von Hessen zu orientieren; 

3. der Bürgerschaft zu berichten. 


